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(54) SAUGGERÄT MIT MINDESTENS DREI TURBINEN

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sauggerät
zum Einsaugen von Staub mittels eines Saugstroms.
Das Sauggerät umfasst wenigstens eine erste, zweite
und dritte Turbine, wobei das Sauggerät dazu eingerich-
tet ist, den Saugstrom nacheinander und/oder parallel
durch die Turbinen fließen zu lassen. Dazu kann das
Sauggerät eine Ventilanordnung mit mindestens zwei
Ventilen aufweisen, mit denen der Saugstrom nachein-
ander und/oder parallel zueinander durch die Turbinen
geführt werden kann. Auf diese Weise kann ein beson-
ders flexibles Sauggerät bereitgestellt werden, das auf-
grund der Schaltung bzw. Ansteuerung der Turbinen un-
terschiedliche Volumenströme des Saugstroms oder Un-
terdruckwerte innerhalb des Sauggeräts ermöglichen
kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sauggerät
zum Einsaugen von Staub mittels eines Saugstroms.
Das Sauggerät umfasst eine erste, zweite und dritte Tur-
bine, wobei das Sauggerät dazu eingerichtet ist, den
Saugstrom nacheinander und/oder parallel durch die
Turbinen fließen zu lassen. Dazu kann das Sauggerät
eine Ventilanordnung mit mindestens zwei Ventilen auf-
weisen, mit denen der Saugstrom nacheinander
und/oder parallel durch die Turbinen geführt werden
kann. Auf diese Weise kann ein besonders flexibles
Sauggerät bereitgestellt werden, das aufgrund der
Schaltung bzw. Ansteuerung der Turbinen unterschied-
liche Volumenströme des Saugstroms oder Unterdruck-
werte innerhalb des Sauggeräts ermöglichen kann und
damit für eine große Bandbreite an Anwendungen ein-
setzbar ist.

Hintergrund der Erfindung:

[0002] Im Stand der Technik sind Staubsauger be-
kannt, mit denen ein Saugstrom erzeugt werden kann,
wobei mit dem Saugstrom Staub eingesaugt wird. Für
die Erzeugung des Saugstroms wird in der Regel eine
Turbine verwendet, mit der ein Unterdruck erzeugt wer-
den kann. Staubsauger sind beispielsweise im Haus-
haltsbereich bekannt, um Böden, Teppiche oder Möbel
abzusaugen. Staubsauger kommen aber auch auf Bau-
stellen zum Einsatz, um Staub und Partikel, die bei der
Arbeit mit Werkzeugmaschinen entstehen, abzusaugen.
Dadurch kann die Staubexposition, der ein Nutzer der
Werkzeugmaschine ausgesetzt ist, reduziert werden und
ein wertvoller Beitrag zum Gesundheitsschutz des Nut-
zers geleistet werden.
[0003] Die aus dem Stand der Technik bekannten
Staubsauger sind häufig mit dem Nachteil behaftet, dass
die Staubsauger in der Regel für einen bestimmten An-
wendungsfall ausgelegt sind und die damit einhergehen-
den Saug- und Betriebseigenschaften während der Le-
benszeit des Staubsaugers nicht mehr geändert werden
können. Bei der Auslegung des Staubsaugers muss häu-
fig eine Auswahl-Entscheidung getroffen werden, bei-
spielsweise ob der Staubsauger eine große Strömungs-
geschwindigkeit oder einen starken Unterdruck erzeu-
gen soll, da eine Kombination dieser unterschiedlichen
Eigenschaften häufig nicht möglich ist.
[0004] Um eine solche Auswahl-Entscheidung und die
damit verbundenen Nachteile zu umgehen, sind im Stand
der Technik Sauggeräte mit zwei Saugaggregaten vor-
geschlagenen worden. Beispielsweise wird in EP 2 421
630 A1 ein Staubsauger mit zwei Turbinen offenbart, wo-
bei die Turbinen bei dem Staubsauger der EP 2 421 630
A1 parallel von einem Saugstrom durchströmt werden.
Nachteilig an einer solchen Parallelanordnung ist es,
dass dadurch nur der Volumenstrom, nicht aber das
Druckniveau erhöht wird.
[0005] Die Aufgabe, die der vorliegenden Erfindung

zugrunde liegt, besteht darin, die vorstehend beschrie-
benen Mängel und Nachteile des Standes der Technik
zu überwinden und einen Staubsauger bereitzustellen,
der eine große Anzahl von Anwendungsfällen optimal
abdeckt und bei dem die Saug- und Betriebseigenschaf-
ten flexibel während seines Betriebs geändert bzw. ein-
gestellt werden können.
[0006] Die Aufgabe wird gelöst durch den Gegenstand
des unabhängigen Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen zu dem Gegenstand des unabhängigen An-
spruchs 1 finden sich in den abhängigen Ansprüchen.

Beschreibung der Erfindung:

[0007] Erfindungsgemäß ist ein Sauggerät zum Ein-
saugen von Staub mittels eines Saugstroms vorgese-
hen, wobei das Sauggerät mindestens eine erste Turbi-
ne, eine zweite Turbine und eine dritte Turbine aufweist,
wobei das Sauggerät dazu eingerichtet ist, den Saugst-
rom nacheinander und/ oder parallel durch die Turbinen
fließen zu lassen. Mit der vorliegenden Erfindung kann
ein Sauggerät bereitgestellt werden, das ohne aktiv ge-
steuerte Ventile auskommt. Insbesondere können mit
der Erfindung die Vorteile der in Reihe oder parallelge-
schalteten Turbinen bzw. Saugmotoren ausgenutzt wer-
den, ohne ein häufiges Versagen oder einen hohen War-
tungsaufwand aktiv gesteuerter Ventile in Kauf nehmen
zu müssen. Um die einzelnen Turbinen des vorgeschla-
genen Sauggeräts zu aktivieren, können Rückschlag-
ventile eingesetzt werden, bei denen es sich vorteilhaf-
terweise um passiv gesteuerte Ventile handelt. Bei pas-
siv gesteuerten Ventilen handelt es sich im Sinne der
Erfindung bevorzugt um solche Ventile, die nicht ange-
steuert werden müssen und die beispielsweise nicht von
Stellmotoren bewegt werden. Vielmehr öffnen oder
schließen sich «passiv gesteuerte» Ventile im Wesent-
lichen von selbst, indem sie sich der Richtung eines vor-
beiströmenden Luftstroms anpassen. Es ist im Sinne der
Erfindung bevorzugt, dass sich «passiv gesteuerte»
Ventile im Wesentlichen von selbst öffnen oder schlie-
ßen, je nachdem, von wo der Luftstrom kommt. Rück-
schlagventile sind typische Beispiele für «passiv gesteu-
erte» Ventile im Sinne der Erfindung. Vorzugsweise sind
«passiv gesteuerte» Ventile dazu ausgebildet, einen
Luftstrom nur in einer Richtung, der Strömungsrichtung,
durchzulassen, während eine Strömung der Luft in eine
andere, beispielsweise entgegengesetzte Flussrichtung
verhindert wird.
[0008] Vorteilhafterweise kann bei dem vorgeschlage-
nen Sauggerät der Saugstrom mit sehr einfachen bzw.
«passiven» Rückschlagventilen gesteuert werden. Ein
besonderer Vorteil der Erfindung besteht darin, dass ein
kombiniertes Zu- und Abschalten der einzelnen Turbinen
des Sauggeräts ermöglicht werden kann, je nach Bedarf
und je ja gefordertem Leistungs- oder Unterdruckwert
einer Anwendung.
[0009] Mit der Erfindung kann durch die Vorsehung der
drei Turbinen, die in Serie und/oder parallel zueinander
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betrieben werden können, ein Staubsauger mit einer er-
weiterten charakteristischen Saugkurve bereitgestellt
werden, so dass mit dem Staubsauger eine Vielzahl von
Anwendungsfällen abgedeckt werden kann. Mithin kann
ein besonders flexibles Sauggerät bereitgestellt werden,
dass entweder auf einen hohen Volumenstrom oder auf
einen hohen Unterdruck im Sauggerät optimiert werden
kann. Selbstverständlich können durch geeignete An-
steuerung und/oder Schaltung der drei Turbinen auch
Zwischenstufen zwischen den extremen Betriebszustän-
den «maximaler Volumenstrom» und «maximaler Unter-
druck» eingestellt werden. Durch die Vorsehung von drei
oder mehr Saugmotoren kann eine Saug- oder Leis-
tungskurve des Sauggeräts besonders stark differenziert
und unterschiedliche Anwendungsfälle besonders gut
durch eine geeignete Ansteuerung der Saugmotoren ab-
gebildet werden. Dadurch kann das vorgeschlagene
Sauggerät besonders flexibel eingesetzt werden, da es
konventionellen Sauggeräten aus dem Stand der Tech-
nik, die beispielsweise lediglich über eine Drehzahlregu-
lierung des einen Saugmotors verfügen, hinsichtlich der
Flexibilität überlegen ist.
[0010] Der Begriff «Staub» wird im Sinne der Erfindung
bevorzugt als Oberbegriff für verschiedene Arten von
Sauggut verwendet. Beispielsweise kann der «Staub»
Feststoffe und/oder Flüssigkeiten umfassen. Mit ande-
ren Worten kann das Sauggut trocken und staubartig
sein, von einer Flüssigkeit gebildet werden oder von einer
Mischung aus trockenem Sauggut, wie Staub, Bohrmehl,
Partikeln, und einem Liquid, wie Wasser, das beispiels-
weise als Spül- oder Kühlwasser auf einer Baustelle bei
der Durchführung von Arbeiten mit Werkzeugmaschinen
eingesetzt wird. Bei dem Sauggerät kann es sich mithin
um einen Trockensauger oder um einen Nass-Trocken-
sauger handeln. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass das Sauggerät auch als «Staubsauger» bezeichnet
wird.
[0011] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
mit Sauggut beladene Luft durch eine Öffnung innerhalb
des Sauggeräts («Saugeinlass») eingesaugt wird und ei-
nen Saugstrom bildet. Der Saugstrom strömt durch einen
Sammelbehälter zur Aufnahme von Sauggut («Staub-
sammelbehälter»), wo sich ein Großteil des Saugguts
oder Staubs ablagert. Der Saugstrom wird anschließend
durch einen Filter geführt, durch den der Saugstrom wei-
ter gereinigt wird. Erzeugt wird der Saugstrom durch eine
Turbine, die von einem Motor des Sauggeräts angetrie-
ben wird. Die Turbine und der Motor sind in Richtung des
Saugstroms hinter dem Filter angeordnet. Der Staub-
sammelbehälter kann beispielsweise ein Unterteil des
Sauggeräts bilden, auf das ein Oberteil oder Saugerkopf
aufgesetzt werden kann. Der Saugerkopf kann beispiel-
weise den Saugmotor bzw. die Turbine umfassen, mit
denen der Saugstrom erzeugt wird. Das Sauggerät kann
mit einer Werkzeugmaschine, wie einem Bohrer, einer
Säge, einem Meißelgerät oder einem Trenn- oder
Schleifgerät, verbunden werden, wobei das Sauggerät
dazu eingerichtet ist, den Staub, der bei der Arbeit mit

der Werkzeugmaschine entsteht, abzusaugen. Somit
kann das Sauggut insbesondere Staub oder Staubparti-
kel umfassen. Die Werkzeugmaschine und das Saugge-
rät können auf bekannte Weise kommunikativ, mecha-
nisch und/oder elektrisch miteinander verbunden vorlie-
gen.
[0012] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
das Sauggerät eine Ventilanordnung aufweist, wobei die
Ventilanordnung dazu eingerichtet ist, den Saugstrom
nacheinander und/oder parallel durch die Turbinen flie-
ßen zu lassen. Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt,
dass ein Umschalten zwischen einem Serienbetrieb und
einem Parallelbetrieb der Turbinen automatisch erfolgen
kann. Die unterschiedlichen möglichen Kombinationen
von Serienbetrieb und Parallelbetrie der einzelnen Tur-
binen werden im Sinne der Erfindung bevorzugt als «Be-
triebszustände des Sauggeräts»; die Betriebszustände
werden weiter unten im Einzelnen beschrieben. Bei-
spielsweise kann die Ventilanordnung des Staubsaugers
dann zwischen zweit unterschiedlichen Betriebszustän-
den schalten, wenn ein Unterdruck-Grenzwert über- oder
unterschritten wird. Mit anderen Worten kann es im Sinne
der Erfindung bevorzugt sein, dass ein Umschalten zwi-
schen den Betriebszuständen des Staubsaugers in Ab-
hängigkeit von Unterdruckverhältnissen im Staubsauger
erfolgt. Vorzugsweise umfasst die Ventilanordnung min-
destens zwei Ventile, mit denen der Saugstrom auf eine
gewünschte Weise durch das Sauggerät geführt werden
kann. Selbstverständlich kann das vorgeschlagene
Sauggerät auch drei, vier, fünf, sechs, sieben oder mehr
Ventile aufweisen, ohne darauf beschränkt zu sein.
Ebenso kann das vorgeschlagene Sauggerät auch vier,
fünf, sechs, sieben oder mehr Saugmotoren bzw. Turbi-
nen aufweisen, ohne darauf beschränkt zu sein. Vor-
zugsweise werden die Begriffe «Turbine» und «Saug-
motor» im Kontext der vorliegenden Erfindung synonym
verwendet.
[0013] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Ventilanordnung mindestens ein erstes Ventil und ein
zweites Ventil aufweist, wobei das erste Ventil zwischen
der ersten Turbine und der zweiten Turbine angeordnet
vorliegt und das zweite Ventil zwischen der zweiten Tur-
bine und der dritten Turbine angeordnet vorliegt. Da-
durch kann mit dem ersten Ventil eine Saugleitung zwi-
schen der ersten Turbine und der zweiten Turbine ver-
schlossen oder freigegeben werden. Mit anderen Worten
entscheidet die Stellung des ersten Ventils darüber, ob
der vorzugsweise vom Filter kommende Saugstrom so-
wohl durch die erste und durch die zweite Turbine strö-
men kann oder ob der Saugstrom nur durch eine der
beiden Turbinen strömt. In einem Ausführungsbeispiel
der Erfindung kann der Saugstrom beispielsweise durch
die erste und durch die zweite Turbine strömen, wenn
das erste Ventil der Ventilanordnung geöffnet ist, wäh-
rend der Saugstrom nur durch die zweite Turbine strömt,
wenn das erste Ventil geschlossen ist. Diese Ausgestal-
tung der Erfindung wird beispielsweise in Figur 3 darge-
stellt.
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[0014] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die erste Turbine und die zweite Turbine parallel zuein-
ander angeordnet vorliegen. Vorzugsweise kommt der
Saugstrom aus Richtung des Filters an einer ersten Ab-
zweigung zwischen der ersten Turbine und der zweiten
Turbine an, wobei im Bereich dieser ersten Abzweigung
das erste Ventil der Ventilanordnung vorgesehen sein
kann. Je nach Stellung des ersten Ventils kann der
Saugstrom dann durch beide Turbinen (die erste und die
zweite Turbine) strömen oder nur durch eine der beiden
Turbinen (bevorzugt die zweite Turbine). Wenn der
Saugstrom durch beide Turbinen, d.h. durch die erste
und durch die zweite Turbine, strömt, teilt sich der
Saugstrom vorzugsweise auf und fliesst parallel durch
die erste und die zweite Turbine. Die entstehenden Teil-
ströme können dabei im Wesentlichen gleich groß oder
aber auch unterschiedlich groß sein. Vorzugsweise ent-
scheidet die Offenstellung des ersten Ventils und/oder
das Verhältnis der Querschnitte bzw. der Durchmesser
der Saugleitungen, die zur ersten und zur zweiten Tur-
bine führen, darüber, wie sich die Teilströme - was das
Volumen betrifft - zueinander ausbilden.
[0015] Vorzugsweise kann der erste Teil des Saugst-
roms, der durch die erste Turbine fließt, anschließend
über eine Saugleitung an einen Randbereich des Saug-
geräts geführt werden, wo der vorzugsweise gereinigte
Saugstrom über eine Auslassöffnung an eine Umgebung
des Sauggeräts abgegeben werden kann.
[0016] Der zweite Teil des Saugstroms, der durch die
zweite Turbine fließt, kann vorzugsweise weiter in Rich-
tung der dritten Turbine fließen, denn die zweite Turbine
und die dritte Turbine können in Richtung des Saugst-
roms vorzugsweise nacheinander angeordnet vorliegen.
Bevor der Saugstrom die dritte Turbine erreicht, wird vor-
zugsweise eine zweite Abzweigung erreicht, in deren Nä-
he das zweite Ventil der Ventilanordnung angeordnet
vorliegen kann. Je nach Stellung des zweiten Ventils
kann der Saugstrom dann direkt in Richtung einer wei-
teren Auslassöffnung des Sauggeräts strömen, um an
eine Umgebung des Sauggeräts abgegeben zu werden.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das zweite
Ventil geöffnet vorliegt (vgl. Figur 2). Wenn das zweite
Ventil geschlossen ist, ist die Saugleitung in Richtung
der weiteren Auslassöffnung versperrt und der Saugst-
rom, der von der zweiten Turbine kommt, kann durch die
dritte Turbine strömen, um anschließend durch eine noch
weitere Auslassöffnung das Sauggerät zu verlassen (Fi-
guren 1, 3 und 4).
[0017] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
während eines Saugbetriebs des Sauggeräts mindes-
tens eine der Turbinen von dem Saugstrom durchströmt
wird. Dabei wird die zweite Turbine in den in den Figuren
gezeigten Ausführungsbeispielen der Erfindung auf je-
den Fall von dem Saugstrom durchströmt, während eine
Durchströmung der ersten und der dritten Turbine von
der Stellung der Ventile der Ventilanordnung bzw. von
der Ansteuerung der Saugmotoren abhängt. Aufgrund
dieser variablen Einstellungsmöglichkeit, welche der drei

Turbinen von dem Saugstrom ganz oder teilweise durch-
strömt wird, kann ein besonders flexibel einsetzbares
Sauggerät bereitgestellt werden, das für viele verschie-
dene Anwendungsfälle - beispielsweise auf einer Bau-
stelle - eingesetzt werden kann. Auf diese Weise muss
ein Nutzer vorteilhafterweise nur ein Sauggerät mit sich
führen und kann trotzdem viele verschiedene Aufgaben
zufriedenstellend bewältigen. Neben den in den Figuren
gezeigten Ausführungsbeispielen der Erfindung ist auch
ein Betriebszustand vorstellbar, bei dem nur die zweite
Turbine von dem Saugstrom durchströmt wird.
[0018] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
ein Volumenstrom des Saugstroms im Wesentlichen ma-
ximal ist, wenn der Saugstrom durch die erste Turbine
und durch die zweite Turbine strömt. Das kann beispiels-
weise dadurch erreicht werden, dass das erste Ventil und
das zweite Ventil geöffnet vorliegen. Mit anderen Worten
ist der Volumenstrom des Saugstroms dann im Wesent-
lichen maximal, wenn das erste Ventil und das zweite
Ventil geöffnet vorliegen. Ein gro-ßer Volumenstrom ist
vor allem dann von Vorteil, wenn das vorgeschlagene
Sauggerät mit einer Werkzeugmaschine verbunden wer-
den soll, bei deren Betrieb vergleichsweise viel Staub
entsteht. Für solche staubreichen Anwendungsfälle wird
häufig ein Saugschlauch mit einem großen Schlauch-
durchmesser verwendet, so dass ein vergleichsweise
großer Volumenstrom erforderlich ist, um eine ausrei-
chend große Mitreiß- oder Fließgeschwindigkeit des
Luftstroms bzw. der Staubpartikel zu bewirken.
[0019] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
ein Unterdruck innerhalb des Sauggeräts im Wesentli-
chen maximal ist, wenn der Saugstrom nacheinander
durch die zweite Turbine und durch die dritte Turbine
strömt. Das kann beispielsweise dadurch erreicht wer-
den, dass das erste Ventil und das zweite Ventil ge-
schlossen vorliegen. Mit anderen Worten ist der Unter-
druck innerhalb des Sauggeräts dann im Wesentlichen
maximal, wenn das erste Ventil und das zweite Ventil
geschlossen vorliegen. Ein großer Unterdruck ist vor al-
lem dann von Vorteil, wenn das vorgeschlagene Saug-
gerät mit einer Absaugdüse oder einem Saugschlauch
mit einem sehr geringen Durchmesser verbunden wer-
den soll. Um in solchen engen Absaugszenarien eine
gute Absaugwirkung zu erreichen, sind hohe Unterdrü-
cke erforderlich, wie beispielsweise durch das Nachein-
ander-Durchströmen der zweiten und der dritten Turbine
beim vorgeschlagenen Sauggerät bewirkt werden kann.
[0020] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
alle drei Turbinen von dem Saugstrom durchströmt wer-
den, wenn das erste Ventil geöffnet vorliegt und das zwei-
te Ventil geschlossen vorliegt. Diese Situation wird bei-
spielhaft in den Figuren 1 und 4 dargestellt.
[0021] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
das erste Ventil und/oder das zweite Ventil als Rück-
schlagventil ausgebildet ist/sind. Rückschlagventile stel-
len im Sinne der Erfindung sog. "passive gesteuerte"
Ventile dar, die insbesondere nicht "aktiv gesteuert" wer-
den müssen. Dadurch kann eine besonders einfache
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Schaltung zwischen den Betriebszuständen des Saug-
geräts ermöglicht werden. Insbesondere ist das vorge-
schlagene Sauggerät dadurch wartungsarm und robust
gegenüber Fehlern und Störungen.
[0022] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
das erste Ventil in räumlicher Nähe zu einer ersten Ab-
zweigung angeordnet vorliegt, während das zweite Ventil
in räumlicher Nähe zu einer zweiten Abzweigung ange-
ordnet vorliegt. Das erste Ventil ist vorzugsweise dazu
eingerichtet, einen Weg zu einer ersten Turbine freizu-
geben oder zu verschließen, während das zweite Ventil
ist vorzugsweise dazu eingerichtet, einen Weg zu einer
dritten Turbine freizugeben oder zu verschließen. Das
erste Ventil entscheidet vorzugsweise darüber, ob der
vom Filter kommenden Saugstrom nur durch die zweite
Turbine oder auch durch die erste Turbine fließt. Das
zweite Ventil entscheidet darüber, ob der Saugstrom
oder der zweite Teilstrom direkt in Richtung einer Aus-
lassöffnung strömt oder auch durch eine dritte Turbine
strömt.
[0023] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
das Sauggerät mindestens einen Sensor zur Ermittlung
von Betriebsdaten des Staubsaugers umfasst. Darüber
hinaus kann der Staubsauger eine Steuereinrichtung zur
Auswertung dem mindestens einen Sensor ermittelten
Betriebsdaten des Staubsaugers umfassen, wobei die
Steuereinrichtung dazu eingerichtet ist, den Staubsau-
ger in Abhängigkeit von den mit dem mindestens einen
Sensor ermittelten Betriebsdaten zu steuern. Bei den Be-
triebsdaten des Staubsaugers kann es sich insbesonde-
re um Unterdruckwerte oder -verhältnisse innerhalb des
Staubsaugers handeln. Es kann im Kontext der Erfin-
dung aber auch bevorzugt sein, dass Motor-Parameter,
Filter-Parameter, Teilchen- oder Strömungsgeschwin-
digkeiten und/der Partikelkonzentrationen gemessen
werden, ohne darauf beschränkt zu sein. Die Betriebs-
daten können vorzugsweise auch als Betriebsparameter
bezeichnet werden. Zur Ermittlung der Betriebsparame-
ter, insbesondere der Unterdruckverhältnisse in dem
Staubsauger, kann der Staubsauger über eine geeignete
Sensorik verfügen. Die Sensoren der Sensorik können
beispielsweise dazu ausgebildet sein, einen Unterdruck
im Sammelbehälter des Staubsaugers oder in den un-
terschiedlichen Saugleitungsabschnitten, wie erstem
und zweitem Saugabschnitt, Saugkanal und/oder erstem
und zweitem Ausgangsabschnitt zu ermitteln. Darüber
hinaus kann der Staubsauger über eine Steuereinrich-
tung verfügen, wobei die Steuereinrichtung vorzugswei-
se dazu eingerichtet ist, die mit der Sensorik ermittelten
Unterdruckdaten auszuwerten und basierend auf den er-
mittelten Unterdruckdaten einzustellen, ob der Staub-
sauger im Serienbetrieb oder im Parallelbetrieb arbeitet.
[0024] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Turbinen des Staubsaugers im Serienbetrieb nach-
einander durchströmt werden, während die Turbinen des
Staubsaugers im Parallelbetrieb vorzugsweise parallel
zueinander von Teil-Saugströmen des Saugstroms
durchströmt werden. Durch die unterschiedlichen Be-

triebsmodi des Staubsaugers ist der vorgeschlagene
Staubsauger vorteilhafterweise in der Lage dazu, einen
besonders großen Bereich an verschiedenen Saugleis-
tungen abzudecken. Dadurch kann der Staubsauger
bzw. sein Betrieb optimal an verschiedene Anwendungs-
fälle angepasst werden, so dass beispielsweise auch der
Energieverbrauch des Staubsaugers minimiert werden
kann. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn es sich bei
dem Staubsauger um einen batteriebetriebenen Staub-
sauger handelt, da sich in diesem Fall die Reichweite der
Batterie(n) mit der Erfindung erheblich vergrößern bzw.
verlängern läßt.
[0025] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
den unterschiedlichen Betriebszuständen des Saugge-
räts unterschiedliche Unterdruck-Bereiche und/oder Vo-
lumenstrombereiche zugeordnet werden können. Als
Betriebszustände können beispielsweise folgende Fälle
unterschieden werden:

1. Erster Betriebszustand: Das erste und das zweite
Ventil liegen geöffnet vor und der Saugstrom strömt
parallel durch die erste und durch die zweite Turbine
(Figur 2),

2. Zweiter Betriebszustand: Das erste und das zwei-
te Ventil liegen geschlossen vor und der Saugstrom
strömt nacheinander durch die zweite und durch die
dritte Turbine (Figur 3),

3. Dritter Betriebszustand: Das erste Ventil liegt ge-
öffnet vor, so dass der Saugstrom durch die erste
und durch die zweite Turbine strömt, und das zweite
Ventil liegt geschlossen vor, so dass der Teilstrom,
der durch die zweite Turbine geströmt war, weiter
durch die dritte Turbine strömt (Figur 4).

[0026] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, die
Ventile der Ventilanordnung in dem vorgeschlagenen
Sauggerät so geschaltet werden, dass der Saugstrom
entsprechend der genannten Betriebszustände fließt. Es
kann aber im Sinne der Erfindung auch bevorzugt sein,
dass die Saugmotoren je nach gewünschtem Betriebs-
zustand angesteuert, d.h. aktiviert oder deaktiviert, wer-
den und sich die Ventile entsprechend der sich ausbil-
denden Luftströme im Sauggerät im Wesentlichen von
selbst einstellen. Dadurch kann ein besonders unkomp-
liziertes Sauggerät ohne großen Steuerungsaufwand be-
reitgestellt werden, bei dem darüber hinaus das Risiko
elektronischer Fehlfunktionen erheblich reduziert ist.
Beispielsweise können im ersten Betriebszustand die
erste und die zweite Turbine aktiviert und die dritte Tur-
bine deaktiviert werden. Diese Aktivierung bzw. Deakti-
vierung kann beispielsweise durch die Steuereinrichtung
des Sauggeräts erfolgen. Der Saugstrom strömt dann
parallel durch die erste und die zweite Turbine, aber nicht
durch die dritte Turbine, und die Ventile der Ventilanord-
nung passen sich an die sich ausbildenden Luftströme
in dem Sauggerät dergestalt an, dass das erste und das
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zweite Ventil geöffnet vorliegen.
[0027] Vorzugsweise kann das Sauggerät in seinen
unterschiedlichen Betriebsmodi unterschiedliche Berei-
che von Unterdruckwerten und Volumenströme errei-
chen. Durch die unterschiedlichen Betriebsmodi kann die
Saug- oder Leistungskurve des vorgeschlagenen Saug-
geräts optimal an die jeweilige Anwendung angepasst
werden.
[0028] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
der erste Betriebszustand des Staubsaugers dadurch
gekennzeichnet ist, dass sich im Sauggerät ein ver-
gleichsweise hoher Volumenstrom Q und ein vergleichs-
weise geringer Unterdruck einstellen, während sich im
zweiten Betriebszustand des Staubsaugers vergleichs-
weise geringe Volumenströme und hohe Unterdruckwer-
te einstellen. Es hat sich gezeigt, dass durch eine unter-
schiedliche Ansteuerung der Saugmotoren in dem vor-
geschlagenen Sauggerät die mit dem Sauggerät erreich-
baren Volumenströme und die erreichbaren Unterdruck-
werte annähernd verdoppelt werden können. Beispiels-
weise kann der Volumenstrom Q im ersten Betriebszu-
stand des Staubsaugers im Wesentlichen ca. doppelt so
groß sein wie bei einem Sauggerät mit nur einem Saug-
motor, während der Unterdruck im Wesentlichen gleich
oder ähnlich ist. Analog kann der Unterdruck im zweiten
Betriebszustand m Wesentlichen ca. doppelt so groß
sein wie bei einem Sauggerät mit nur einem Saugmotor,
während der Volumenstrom Q im Wesentlichen gleich
oder ähnlich ist.
[0029] Durch die Kombination der unterschiedlichen
Betriebsmodi in einem Staubsauger können quasi die
besten Eigenschaften der einzelnen Betriebszustände
eines Sauggeräts mit drei Turbinen miteinander vereint
und optimal ausgenutzt werden. Dadurch kann mit der
Erfindung ein Staubsauger mit einer optimierten Saug-
kurve bereitgestellt werden, der insbesondere durch be-
sonders hohe, erreichbare Volumenströme und Unter-
druckwerte gekennzeichnet ist. Darüber hinaus kann bei
Betrieb des vorgeschlagenen Staubsaugers eine erheb-
liche Menge Energie gespart werden, dies insbesondere
dann, wenn keine Höchstleistung des Sauggeräts benö-
tigt wird. Dadurch kann die Vorsehung von mindestens
drei Saugmotoren vor allem bei akkubetriebenen Saug-
geräten sinnvoll sein, um die Reichweite des Akkumula-
tors bzw. der Akkumulatoren zu verlängern, so dass der
Akkumulator bzw. die Akkumulatoren weniger häufig ge-
laden werden müssen. Dadurch kann wertvolle Arbeits-
zeit eingespart werden und die Arbeit, beispielsweise auf
einer Baustelle, effizienter gestaltet werden.
[0030] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
die Turbinen des Staubsaugers vergleichsweise klein
ausgebildet sind und eine vergleichsweise geringe Saug-
leistung aufweisen. Beispielsweise können die Turbinen
etwa die Hälfte oder eine Drittel einer bei Staubsaugern
üblichen Nennleistung aufweisen. Die Verwendung von
vergleichsweise kleinen Turbinen, die vorzugsweise in
einer variablen Parallel- oder Reihenschaltung betrieben
werden können, sind mit dem Vorteil verbunden, dass

insbesondere die Arbeitsbereiche erweitert bzw. besser
bedient werden können, die durch einen hohen bzw. ma-
ximalen Volumenstrom und/oder einen hohen bzw. ma-
ximalen Unterdruck gekennzeichnet sind. Um in diesen
Arbeitsbereichen einen optimalen Betrieb des Staubsau-
gers mit guten Saugleistungen zu gewährleisten, müsste
- bei Verwendung von nur einer Turbine - eine sehr große,
quasi überdimensionierte Turbine verwendet werden,
die insbesondere einen großen Raumbedarf aufweist.
Es hat sich gezeigt, dass die Verwendung von drei ver-
gleichsweise kleinen Turbinen nicht einfach einer Erset-
zung einer großen Turbine entspricht, sondern dass da-
mit die oben genannten überraschenden Vorteile ver-
bunden sind, die von der Fachwelt so nicht zu erwarten
waren. Insbesondere kann durch die Verwendung der
vergleichsweise kleinen Turbinen ein verbesserter Be-
trieb in den häufig verwendeten Arbeitsbereichen ge-
währleistet werden, die durch einen großen Volumen-
strom und/oder einen starken Unterdruck gekennzeich-
net sind. Darüber hinaus sind kleine Turbinen häufig bes-
ser erhältlich und günstiger, so dass sich hier auch die
Beschaffung vereinfachen läßt.
[0031] Es ist im Sinne der Erfindung bevorzugt, dass
innerhalb des vorgeschlagenen Staubsaugers im We-
sentlichen gleiche Turbinen verwendet werden, so dass
Herstellungs- und Beschaffungsvorteile realisiert wer-
den können. Es kann allerdings auch bevorzugt sein,
dass unterschiedliche Turbinen verwendet werden, um
die Saugkurve zu erweitern
[0032] Die Ventilanordnung kann beispielsweise
Klapp-, Schieber- oder Drehventile umfassen. Es ist im
Sinne der Erfindung bevorzugt, dass die Ventilanord-
nung unterschiedliche Sorten von Ventilen, wie bei-
spielsweise Klapp- und Drehventile, umfasst. Es kann
aber im Sinne auch bevorzugt sein, dass die Ventilan-
ordnung ausschließlich Klappventile, ausschließlich
Schieberventile oder ausschließlich Drehventile um-
fasst.
[0033] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Figurenbeschreibung. Die Figuren, die Beschrei-
bung und die Ansprüche enthalten zahlreiche Merkmale
in Kombination. Der Fachmann wird die Merkmale
zweckmäßigerweise auch einzeln betrachten und zu
sinnvollen weiteren Kombinationen zusammenfassen.
[0034] In den Figuren sind gleiche und gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Es
zeigen:

Fig. 1 schematische Ansicht einer bevorzugten Aus-
gestaltung des Staubsaugers mit drei Turbinen

Fig. 2 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung des
Staubsaugers in einem ersten Betriebszustand

Fig. 3 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung des
Staubsaugers in einem zweiten Betriebszu-
stand
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Fig. 4 Ansicht einer bevorzugten Ausgestaltung des
Staubsaugers in einem dritten Betriebszustand

Ausführungsbeispiele und Figurenbeschreibung:

[0035] Figur 1 zeigt eine bevorzugte Ausgestaltung
des Sauggeräts 10. Das Sauggerät 10 kann als Staub-
sauger oder als Industrietaubsauger ausgebildet sein
und umfasst drei Turbinen T1, T2, T3, die einen Luft-
oder Saugstrom S erzeugen. Das Sauggerät 10 kann
aus einem Oberteil (Saugkopf) und einem Unterteil be-
stehen, wobei das Unterteil des Sauggeräts 10 einen
Sammelbehälter für Sauggut, wie Staub, umfassen
kann. In dem Sauggerät 10 kann eine Öffnung vorgese-
hen sein (nicht dargestellt), die mit einem Saugschlauch
(nicht dargestellt) verbunden werden kann. Der Saug-
schlauch kann mit einer Bodendüse oder einer Werk-
zeugmaschine (nicht dargestellt) verbunden werden, so
dass mit dem Sauggerät 10 ein Boden gereinigt oder
Staub, der bei der Arbeit mit der Werkzeugmaschine ent-
steht, aufgesaugt werden kann. Der Staub wird mithilfe
des Saugstroms S in das Sauggerät 10 eingesaut, wobei
sich ein großer Teil des Staubs in dem Sammelbehälter
ablagern kann. Der Saugstrom S wird innerhalb des
Sauggeräts 10 weiter durch einen Filter F geführt, wobei
der Saugstrom S durch den Filter F weiter gereinigt wird.
[0036] Der in Figur 1 abgebildete Staubsauger 10 weist
ein erstes Ventil V1 und ein zweites Ventil V2 auf, wobei
die Ventile V1, V2 eine in Figur 2 dargestellte Ventilan-
ordnung V bilden können. Das erste Ventil V1 liegt in
dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel der Er-
findung zwischen der ersten Turbine T1 und der zweiten
Turbine T2 angeordnet vor. Wenn der Saugstrom S aus
Richtung des Filters F kommt, kann sich der Saugstrom
S an der ersten Abzweigung 12 teilen. Wenn das erste
Ventil V1 geöffnet vorliegt, kann sich der Saugstrom S
in zwei Teilströme aufteilen, von denen ein erster Teil-
strom durch das geöffnete erste Ventil V1 und durch die
erste Turbine T1 strömt, während ein zweiter Teilstrom
durch die zweite Turbine T2 strömt. Das bedeutet im Sin-
ne der Erfindung bevorzugt, dass die erste Turbine T1
und die zweite Turbine T2 parallel von dem Saugstrom
bzw. von den Teilströmen durchströmt werden (Parallel-
betrieb der ersten Turbine T1 und der zweiten Turbine
T2). Wenn beide Teilströme dann direkt zu Auslassöff-
nungen A1, A2 geleitet werden, durch die die Teilströme
das Sauggerät 10 verlassen können, wird im Kontext der
vorliegenden Erfindung vom ersten Betriebszustand ge-
sprochen, der in Figur 2 dargestellt wird. Der erste Teil-
strom, der durch die erste Turbine T1 geströmt ist, kann
insbesondere zu einer ersten Auslassöffnung A1 geleitet
werden, wo der erste Teilstrom das Sauggerät verlassen
kann. Der zweite Teilstrom, der durch die zweite Turbine
T2 geströmt ist, kann weiter in Richtung einer zweiten
Abzweigung 14 strömen.
[0037] In räumlicher Nähe zu dieser zweiten Abzwei-
gung ist in Richtung des Saugstroms S hinter der zweiten
Abzweigung 14 das zweite Ventil V2 der Ventilanordnung

V angeordnet. Wenn das zweite Ventil V2 geschlossen
ist, kann der Saugstrom S bzw. der zweite Teilstrom
durch die dritte Turbine T3 fließen und anschließend über
eine dritte Auslassöffnung A3 das Sauggerät 10 verlas-
sen. Wenn das erste Ventil V1 dabei geschlossen vorliegt
und der vom Filter F kommende Saugstrom S nur durch
die zweite Turbine T2 und nicht durch die erste Turbine
T1 fließt, wird im Kontext der vorliegenden Erfindung vom
zweiten Betriebszustand gesprochen, der in Figur 3 dar-
gestellt wird.
[0038] Wenn das zweite Ventil V2 geöffnet vorliegt,
kann der Saugstrom S bzw. der zweite Teilstrom direkt
zu einer zweiten Auslassöffnung A2 strömen und auf die-
se Weise das Sauggerät 10 verlassen, ohne durch die
dritte Turbine T3 zu strömen. Wenn das erste Ventil V1
dabei geöffnet vorliegt und der vom Filter F kommende
Saugstrom S sowohl durch die zweite Turbine T2, als
auch durch die erste Turbine T1 fließt, wird im Kontext
der vorliegenden Erfindung vom ersten Betriebszustand
gesprochen, der in Figur 2 dargestellt wird.
[0039] Der dritte Betriebszustand des Sauggeräts 10
liegt vorzugsweise dann vor, wenn der Saugstrom S
durch alle drei Turbinen T1, T2, T3 fliesst. Dieser dritte
Betriebszustand ist in Figur 4 dargestellt. Dabei liegen
vorzugsweise das erste Ventil V1 geöffnet und das zwei-
te Ventil V2 geschlossen vor. Nach Durchgang durch die
erste Turbine T1 bzw. durch die dritte Turbine T3 wird
der Saugstrom S zu der erste Auslassöffnung A1 und zu
der dritten Auslassöffnung A3 geleitet, durch die der
Saugstrom S das Sauggerät 10 verlassen kann.
[0040] Das Sauggerät 10 kann mindestens einen Sen-
sor 16 zur Ermittlung von Betriebsdaten des Sauggeräts
10 umfassen. Eine mögliche Position des Sensors 16 ist
in den Figuren schematisch angedeutet. Der Fachmann
weiß jedoch, dass Sensoren 16 an verschiedenen unter-
schiedlichen Orten innerhalb eines Sauggeräts 10 ange-
ordnet vorliegen können, so dass die in den Figuren an-
gedeutete Position nur als Beispiel zu verstehen ist.
[0041] In den Figuren sind auch Auslassöffnungen A
dargestellt, durch die der Saugstrom S nach Durchgang
durch die Turbinen T1, T2, T3 das Sauggerät 10 verlas-
sen kann. In Figur 1 sind drei Auslassöffnungen A dar-
gestellt, wobei je eine Auslassöffnung A einer Turbine
T1, T2, T3 zugeordnet ist. Der jeweilige Saugstrom S
oder Teilsaugstrom, der durch eine Turbine T1, T2, T3
geströmt ist, kann dann über eine entsprechende Aus-
lassöffnung A das Sauggerät 10 verlassen. In Figur 2
wird der erste Betriebszustand des Sauggeräts 10 dar-
gestellt, bei dem der Saugstrom S das Sauggerät 10
durch die erste Auslassöffnung A1 und durch die zweite
Auslassöffnung A2 verlässt, wobei die erste Auslassöff-
nung A1 der ersten Turbine T1 und die zweite Auslass-
öffnung A2 der zweiten Turbine T2 zugeordnet werden
kann. In Figur 3 wird der zweite Betriebszustand des
Sauggeräts 10 dargestellt, bei dem der bevorzugt unge-
teilte Saugstrom S das Sauggerät 10 durch die dritte Aus-
lassöffnung A3 verlässt, wobei die dritte Auslassöffnung
A3 der dritten Turbine T3 zugeordnet werden kann. In
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Figur 4 wird der dritte Betriebszustand des Sauggeräts
10 dargestellt, bei dem der Saugstrom S das Sauggerät
10 durch die erste Auslassöffnung A1 und durch die dritte
Auslassöffnung A3 verlässt.

Bezugszeichenliste

[0042]

10 Sauggerät
12 erste Abzweigung
14 zweite Abzweigung
16 Sensor
T1 erste Turbine
T2 zweite Turbine
T3 dritte Turbine
V Ventilanordnung
V1 erstes Ventil
V2 zweites Ventil
S Saugstrom
F Filter
A Auslassöffnungen
A1 erste Auslassöffnung
A2 zweite Auslassöffnung
A3 dritte Auslassöffnung

Patentansprüche

1. Sauggerät (10) zum Einsaugen von Staub mittels
eines Saugstroms (S)
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sauggerät (10) eine erste Turbine (T1), eine
zweite Turbine (T2) und eine dritte Turbine (T3) auf-
weist, wobei das Sauggerät (10) dazu eingerichtet
ist, den Saugstrom (S) nacheinander und/oder par-
allel durch die Turbinen (T1, T2, T3) fließen zu las-
sen.

2. Sauggerät (10) nach Anspruch 1
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sauggerät (10) eine Ventilanordnung (V) auf-
weist, wobei die Ventilanordnung (V) dazu eingerich-
tet ist, den Saugstrom (S) nacheinander und/oder
parallel durch die Turbinen (T1, T2, T3) fließen zu
lassen.

3. Sauggerät (10) nach Anspruch 2
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ventilanordnung (V) ein erstes Ventil (V1) und
ein zweites Ventil (V2) aufweist, wobei das erste
Ventil (V1) zwischen der ersten Turbine (T1) und der
zweiten Turbine (T2) angeordnet vorliegt und das
zweite Ventil (V2) zwischen der zweiten Turbine (T2)
und der dritten Turbine (T3) angeordnet vorliegt.

4. Sauggerät (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche

dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Turbine (T1) und die zweite Turbine (T2)
parallel zueinander angeordnet vorliegen.

5. Sauggerät (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
die zweite Turbine (T2) und die dritte Turbine (T3)
in Richtung des Saugstroms (S) nacheinander an-
geordnet vorliegen.

6. Sauggerät (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
während eines Saugbetriebs des Sauggeräts (10)
mindestens eine der Turbinen (T1, T2, T3) von dem
Saugstrom (S) durchströmt wird.

7. Sauggerät (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 6
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Unterdruck innerhalb des Sauggeräts (10) ma-
ximal ist, wenn der Saugstrom (S) nacheinander
durch die zweite Turbine (T2) und durch die dritte
Turbine (T3) strömt.

8. Sauggerät (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 7
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Unterdruck innerhalb des Sauggeräts (10) ma-
ximal ist, wenn das erste Ventil (V1) und das zweite
Ventil (V2) geschlossen vorliegen.

9. Sauggerät (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 8
dadurch gekennzeichnet, dass
alle drei Turbinen (T1, T2, T3) von dem Saugstrom
(S) durchströmt werden, wenn das erste Ventil (V1)
geöffnet vorliegt und das zweite Ventil (V2) ge-
schlossen vorliegt.

10. Sauggerät (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Ventil (V1) und/oder das zweite Ventil (V2)
als Rückschlagventil ausgebildet ist/sind.

11. Sauggerät (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 10
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Ventil (V1) in räumlicher Nähe zu einer
ersten Abzweigung (12) angeordnet vorliegt.

12. Sauggerät (10) nach einem der Ansprüche 2 bis 11
dadurch gekennzeichnet, dass
das zweite Ventil (V2) in räumlicher Nähe zu einer
zweiten Abzweigung (14) angeordnet vorliegt.

13. Sauggerät (10) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche
dadurch gekennzeichnet, dass
das Sauggerät (10) mindestens einen Sensor (16)
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zur Ermittlung von Betriebsdaten des Staubsaugers
umfasst.
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